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Dr. Tobias Herbst Sommersemester 2009 

Vorlesung: Rechts- und Staatsphilosophie 
Textblatt 11: Hobbes 

 

1. Thomas Hobbes, Leviathan, Einleitung 

Die Natur (das ist die Kunst, mit der Gott die Welt gemacht hat und lenkt) wird durch die 
Kunst des Menschen wie in vielen anderen Dingen so auch darin nachgeahmt, daß sie ein 
künstliches Tier herstellen kann. Denn da das Leben nur eine Bewegung der Glieder ist, die 
innerhalb eines besonders wichtigen Teils beginnt – warum sollten wir dann nicht sagen, alle 
Automaten (Maschinen, die sich selbst durch Federn und Räder bewegen, wie eine Uhr) hät-
ten ein künstliches Leben? ... Die Kunst geht noch weiter, indem sie auch jenes vernünftige, 
hervorragendste Werk der Natur nachahmt, den Menschen. Denn durch Kunst wird jener gro-
ße Leviathan geschaffen, genannt Gemeinwesen oder Staat, auf lateinisch civitas, der nichts 
anderes ist als ein künstlicher Mensch, wenn auch von größerer Gestalt und Stärke als der 
Natürliche, zu dessen Schutz und Verteidigung er ersonnen wurde. 

 

2. Thomas Hobbes, Vom Bürger, I 2 

Die meisten, welche über den Staat geschrieben haben, setzen voraus oder verlangen wenigs-
tens von uns zu glauben, daß der Mensch von Natur ein zur Gesellschaft geeignetes Wesen 
sei, also das, was die Griechen zôon politikon nennen. Auf dieser Grundlage errichten sie ihre 
Lehre von der bürgerlichen Gesellschaft, als ob zur Erhaltung des Friedens und zur Regierung 
des menschlichen Geschlechts nichts weiter nötig wäre, als daß die Menschen sich einigten, 
gewisse Verträge und Bedingungen festzusetzen, die sie selbst dann Gesetze nennen. Dieses 
Axiom ist jedoch trotz der weitverbreiteten Geltung sicherlich falsch; es ist ein Irrtum, der aus 
einer allzu oberflächlichen Betrachtung der menschlichen Natur herrührt. 

 

3. Thomas Hobbes, Leviathan, Kap. 13 

Die Natur hat die Menschen hinsichtlich ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten so 
gleich geschaffen, daß trotz der Tatsache, daß bisweilen der eine einen offensichtlich stärke-
ren Körper oder gewandteren Geist als der andere besitzt, der Unterschied zwischen den Men-
schen alles in allem doch nicht so beträchtlich ist, als daß der eine auf Grund dessen einen 
Vorteil beanspruchen könnte, den ein anderer nicht ebensogut für sich verlangen dürfte. Denn 
was die Körperstärke betrifft, so ist der Schwächste stark genug, den Stärksten zu töten – 
entweder durch Hinterlist oder durch ein Bündnis mit anderen, die sich in derselben Gefahr 
wie er selbst befinden. ... 

Aus dieser Gleichheit der Fähigkeiten entsteht eine Gleichheit der Hoffnung, unsere Absich-
ten erreichen zu können. Und wenn daher zwei Menschen nach demselben Gegenstand stre-
ben, den sie jedoch nicht zusammen genießen können, so werden sie Feinde und sind in Ver-
folgung ihrer Absicht, die grundsätzlich Selbsterhaltung und bisweilen nur Genuß ist, be-
strebt, sich gegenseitig zu vernichten oder zu unterwerfen. ... 

Und wegen dieses gegenseitigen Mißtrauens gibt es für niemand einen anderen Weg, sich 
selbst zu sichern, der so vernünftig wäre wie Vorbeugung, das heißt, mit Gewalt oder List 
nach Kräften jedermann zu unterwerfen, und zwar so lange, bis er keine andere Macht mehr 
sieht, die groß genug wäre, ihn zu gefährden. Und dies ist nicht mehr, als seine Selbsterhal-
tung erfordert und ist allgemein erlaubt. ... 
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Daraus ergibt sich klar, daß die Menschen während der Zeit, in der sie ohne eine allgemeine, 
sie alle im Zaum haltende Macht leben, sich in einem Zustand befinden, der Krieg genannt 
wird, und zwar in einem Krieg eines jeden gegen jeden. Denn Krieg besteht nicht nur in 
Schlachten oder Kampfhandlungen, sondern in einem Zeitraum, in dem der Wille zum Kampf 
genügend bekannt ist. ... 

Deshalb trifft alles, was Kriegszeiten mit sich bringen, in denen jeder eines jeden Feind ist, 
auch für die Zeit zu, während der die Menschen keine andere Sicherheit als diejenige haben, 
die ihnen ihre eigene Stärke und Erfindungskraft bieten. In einer solchen Lage ist für Fleiß 
kein Raum, da man sich seiner Früchte nicht sicher sein kann; und folglich gibt es keinen A-
ckerbau, keine Schiffahrt, keine Waren, die auf dem Seeweg eingeführt werden können, keine 
bequemen Gebäude, keine Geräte, um Dinge, deren Fortbewegung viel Kraft erfordert, hin- 
und herzubewegen, keine Kenntnis von der Erdoberfläche, keine Zeitrechnung, keine Künste, 
keine Literatur, keine gesellschaftlichen Beziehungen, und es herrscht, was das Schlimmste 
von allem ist, beständige Furcht und Gefahr eines gewaltsamen Todes – das menschliche Le-
ben ist einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz. 

 

4. Thomas Hobbes, Leviathan, Kap. 14 

Das natürliche Recht, in der Literatur gewöhnlich jus naturale genannt, ist die Freiheit eines 
jeden, seine eigene Macht nach seinem Willen zur Erhaltung seiner eigenen Natur, das heißt 
seines eigenen Lebens, einzusetzen und folglich alles zu tun, was er nach eigenem Urteil und 
eigener Vernunft als das zu diesem Zweck geeignetste Mittel ansieht. ... 

Ein Gesetz der Natur, lex naturalis, ist eine von der Vernunft ermittelte Vorschrift oder all-
gemeine Regel, nach der es einem Menschen verboten ist, das zu tun, was sein Leben vernich-
ten oder ihn der Mittel zu seiner Erhaltung berauben kann, und das zu unterlassen, wodurch es 
seiner Meinung nach am besten erhalten werden kann. ... 

Und weil sich die Menschen, wie im vorhergehenden Kapitel dargelegt, im Zustand des 
Kriegs eines jeden gegen jeden befinden, was bedeutet, daß jedermann von seiner eigenen 
Vernunft angeleitet wird, und weil es nichts gibt, das er nicht möglicherweise zum Schutze 
seines Lebens gegen seine Feinde verwenden könnte, so folgt daraus, daß in einem solchen 
Zustand jedermann ein Recht auf alles hat, selbst auf den Körper eines anderen. Und deshalb 
kann niemand sicher sein, solange dieses Recht eines jeden auf alles besteht, die Zeit über zu 
leben, die die Natur dem Menschen gewöhnlich einräumt, wie stark und klug er auch sein 
mag. ... 

 

5. Thomas Hobbes, Leviathan, Kap. 17 

Der alleinige Weg zur Errichtung einer solchen allgemeinen Gewalt, die in der Lage ist, die 
Menschen vor dem Angriff Fremder und vor gegenseitigen Übergriffen zu schützen und ihnen 
dadurch eine solche Sicherheit zu verschaffen, daß sie sich durch eigenen Fleiß und von den 
Früchten der Erde ernähren und zufrieden leben können, liegt in der Übertragung ihrer gesam-
ten Macht und Stärke auf einen Menschen oder eine Versammlung von Menschen, die ihre 
Einzelwillen durch Stimmenmehrheit auf einen Willen reduzieren können. Das heißt soviel 
wie einen Menschen oder eine Versammlung von Menschen bestimmen, die deren Person 
verkörpern sollen, und bedeutet, daß jedermann alles als eigen anerkennt, was derjenige, der 
auf diese Weise seine Person verkörpert, in Dingen des allgemeinen Friedens und der allge-
meinen Sicherheit tun oder veranlassen wird, und sich selbst als Autor alles dessen bekennt 
und dabei den eigenen Willen und das eigene Urteil seinem Willen und Urteil unterwirft. Dies 
ist mehr als Zustimmung oder Übereinstimmung: Es ist eine wirkliche Einheit aller in ein und 
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derselben Person, die durch Vertrag eines jeden mit jedem zustande kam, als hätte jeder zu 
jedem gesagt: Ich autorisiere diesen Menschen oder diese Versammlung von Menschen und 
übertrage ihnen mein Recht, mich zu regieren, unter der Bedingung, daß du ihnen ebenso 
dein Recht überträgst und alle ihre Handlungen autorisierst. Ist dies geschehen, so nennt man 
diese zu einer Person vereinte Menge Staat, auf lateinisch civitas. Dies ist die Erzeugung je-
nes großen Leviathan oder besser, um es ehrerbietiger auszudrücken, jenes sterblichen Gottes, 
dem wir unter dem unsterblichen Gott unseren Frieden und Schutz verdanken. Denn durch 
diese ihm von jedem einzelnen im Staate verliehene Autorität steht ihm so viel Macht und 
Stärke zur Verfügung, die auf ihn übertragen worden sind, daß er durch den dadurch erzeug-
ten Schrecken in die Lage versetzt wird, den Willen aller auf den innerstaatlichen Frieden und 
auf gegenseitige Hilfe gegen auswärtige Feinde hinzulenken. Hierin liegt das Wesen des Staa-
tes, der, um eine Definition zu geben, eine Person ist, bei der sich jeder einzelne einer großen 
Menge durch gegenseitigen Vertrag eines jeden mit jedem zum Autor ihrer Handlungen ge-
macht hat, zu dem Zweck, daß sie die Stärke und Hilfsmittel aller so, wie sie es für zweckmä-
ßig hält, für den Frieden und die gemeinsame Verteidigung einsetzt. 

Wer diese Person verkörpert, wird Souverän genannt und besitzt, wie man sagt, höchste Ge-
walt, und jeder andere daneben ist sein Untertan. 

 


